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\.. ÖSTE R R EICH I sc HER AR BEI TE R K~'jfvE-!!rJ!.1ti-
'-A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

L 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

RA-ZB-1311 

Entwurf eines Bundesgesetzes
l 

mit dem das Verwaltungsstraf­
gesetz geändert wird 
S tel 1 u n g nah m e 

, ;.etrifft·-G-ESETZENTWUkr ,. 
f ZL .. _. __ . __ .. :3.~ .. -GEl194 
j 

I Datum: 27. JULI 1984 

I Verfellt.A q& L{ - 0,8 - 03 
t - .... 

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 473 
Datum 

24.7.1984 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stellung­
nahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Information. 

Der Präsident: 
Der Kammeramtsdirektor: 

i' 
~" ~ 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien. Telex 1690 
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~.' 1'" ÜSTERRE-ZICH1SCHER ARBEITEI=iKAMMERTAG 

An das 

Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 

1014 Wien 

Ihre Zeichen 

601. 468/23-V / 
1/84 

Unsere blichen 

RA/Mag.Lö/1311 

.J 

Telefon (0222) 65 31 65 

Durchwehl 473 

BotreH: Entwurf eines Bundesgesetzes, mi t dem das 
Verwaltungsstrafgesetz geändert wird 

Datum 

13.7.1984 

Der Österreichische Arbeiterkammertag teilt mit, daß gegen 

den vorliegenden Gesetzentwurf dem Grunde nach keine Ein­

wendungen erhoben werden, da durch die Einführung der Anonym­

verfügung sicherlich eine erhebliche verfahrensrechtliche 

Vereinfachung bei bestimmten Verwaltungsstrafsachen - vor 

allem im Bereich des Verkehrsrechtes - erreicht wird. Es 

soll al"lerdings nicht unerwähnt bleiben, daß im Zuge des 

kammerinternen Begutachtungsverfahrens auch eingewendet 

wurde, es sei eine Gefährdung rechtsstaatlicher Grundsätze 

darin zu erblicken, daß Behörden in Hinkunft mit Anonym­

verfügungen ohne Ausfertigung eines Bescheides Geldstrafen 

verhängen können. Diesen Bedenken sollte daher durch eine 

e.ltsprechende äußere Gestal tung der Anonymverfügung Rechnung 

getragen werden. Im übrigen wären nach Ansicht des Öster­

reichischen Arbeiterkammertages auch weitere Maßnahmen zu 

überlegen, um zu einer spürbaren Entlastung der Verwaltungs­

behörden zu gelangen. In dieser Hinsicht wird vor allem die 

Durchforstung der Straf tatbestände und eine Ausweitung des 

Opportunitätsprinzips angeregt. 

Telegramme. ",t;~ ..... me' Wien . T9Ie. '31600 
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• 
ÖSTE BHE ICrllSGH E n I,RB E ITE n KAM M E RTAG 

Schließlich tritt der boterreichische Arbeiterkammertag 

nachdrücklich dafür ein, daß Verwaltungsübertretungen im . 
Bereich deo Arbcitnehmerschutzrechtes weiterhin in vollem 

Umfang der verwaltungsstrafrechtlichen Ahndung unterliegen 

und nicht mit einer Anonymverfügung abgetan werden. Im 

Interesse einer effizienteren Uberwachung der Einhaltung 

der Arbeitnehmerschutzvorschriften wird dieser Gesetzent­

wurf aber auch al,s Anlaß gesehen, um unter Hinweis auf die 

in der Praxjs gewonnenen Erfahrungen auf die Notwendigkeit 

aufncrksam zu machen, jene Möglichkeiten zu prüfen, die 

zu einer verfahrensrechtlichen Erleichterung und Beschleuni­

gung bei der Verfolgung von Delikten im Bereich des Arbeit­

nehmerschutzes beitra~en. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes erlaubt sich der 

Österreichische Arbeiterkammertag folgendes anzumerken: 

Zu § 49a Abs.l: Nach den dem Öserreichischen Arbeiterkammer­

tag zugegangenen Informationen steht derzeit lediglich im 

Bereich der Bundespolizeidirektion Wien eine Verordnung 

gemäß § 47 Abs.2 VStG in Kraft. Es erscheint daher rechts­

politisch bedenklich, wenn durch d~e Einführung der Anonym­

verfügung ein und dieselbe Verwaltungsübertretung, die an 

sich im Rahmen einer Verordnung nach § 47 Abs.2 VStG liegt, 

in den einzelnen Bundesländern fUr den Täter unterschied­

liche Rechtsfolgen nach sicht zieht. Auch im Hinblick auf 

die Gleichheit vor dem Gesetz wird es daher als erforder­

lich erachtet, die für eine Anonymverfügung notwendigen 

Voraussetzungen ehestmöglich in allen Bundesländern zu 

~chaffen. Für die Beurteilung der Zweckmäßigkeit der 

Anonymverfügung ist schließlich die Kenntnis über den In­

halt der oben genannten Veordnung von wesentlicher Be­

deutung. 

2. mull 
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• 
.. 3. Clett 

.?u_§_~9a l-bs. ~ \'!af3 dc:~n Wortlaut &:'1' Anonymverfligullg betrifft, 

wäre einer klaren und allgemein vcr~3U:indU.chen DikU.on be­

sonderes Augenmerk zuzuwenden, unI die erforderlichen Voraus­

setzungen zu schaffen, daß die damit verbundene Erwartung 

einer spürbaren Entlastung der Verwaltungsbehörden unter 

Bedachtnahme auf die H<;chtssicherheit in der Praxis auch 

tatsächLich eintri tt. In diesem Sinne wird auch dj e Über-

legung angereg L. ans t(! ] 1 n de I' für' den Norm adressa ten etwas 

unklaren Bezeichnung "AnonymverfUgung" jenen der "Anonymstraf­

vcrfiJgur1i::." von:'li~:ehcn. Darni t wUrde berei ts begrifflich der 

Char~kter einer solchen Verfügung in einer Weise erkennbar 

zu,n Au;:jru2k gebrach:': werden, 'ilie. dies bei der Organstraf­

verfügung (§ 50 VStG) bereits geschehen ist. Schließlich wird 

das Erfordernis zu beachten sein, daß eine solche anonyme 

Verfügung (Datenausdruck mit Erlagschein) derart gestaltet 

wird, daß diese im praktischen Alltag von sonstigen Rech­

nungen und Belegen des täglichen Geschäftsverkehrs gut 

unterscheidbar ist. 

Zu § 49a Abs.5: Um die Bedeutung der Anonymverfügung in der 

Praxis zu erhöhen, sowie im Interesse des anonymen Täters, 

sollte eine Verlängerung der Zahlungsfrist in Erwägung 

gezogen werden. Dies vor allem deshalb, weil bei vorüber­

gehender Ortsabwesenheit (zB Dienstreise, Krankheit, Urlaub) 

die Eirthaltung der im Entwurf vorgesehenen Zahlungsfrist von 

14 Tagen problematisch erscheint. 

Zu § 49a Abs.6: Zur Gewährleistung der vollen Anonymität wird 

der Hinweis auf die Unzulässigkeit der Verknüpfung von Daten 

als nicht ausreichend erachtet. Vielmehr wäre ergänzend eine 

Bestimmung im Verwaltungsstrafgesetz zu überlegen, wonach 

innerhalb einer angemessenen Zeitspanne nach Ablauf der 

Zahlungsfrist gemäß § 49a Abs.5 des Entwurfes die betreffenden 

Daten zu löschen sind. Ebenso wäre zu beurteilen, inwieweit 

die Rechte auf Auskunft (§ 11 DSG) sowie auf Richtigstellung 

und Löschung (§ 12 DSG), die zufolge § 4 Abs.3 Z.l DSG unter 
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anderern bei lkr- Vt:J'nr'l)ci lUlle von Daten für 7,1IJcckc der Straf­

rech [;~;pf] c[';e kv j Ilt! Anv!enclllnl~ f i nelen, al s AUfjIlahil1c I'CgC Jung 

für den Fall der Anonymvcl'lügung zugeIRssen werden sollten. 

Abschließend ersucht der Österreichische Arbeiterkammertag, 

die zu dem vorliegerIden Gesetzentwurf erstatteten Anregungen 

und Vorschläge bei der RC81isicrung des Gesetzesvorhabens in 

entsprechender Weise zu berücksichtigen. 

Der Präsident: Der K 

~, 

4. [lI all 
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